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Unterrichtung 
zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen 

 
Dieses Kurzpapier beruht auf der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (Daten-
schutzkonferenz – DSK) und dient als Orientierung. Diese Auffassung steht unter dem Vorbehalt einer zu-
künftigen - möglicherweise abweichenden - Auslegung des Europäischen Datenschutzausschusses. 
(Quelle: https://www.lda.bayern.de/media/dsk_kpnr_19_verpflichtungBeschaeftigte.pdf) 
 
Was regelt die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)? 
Nach Art. 29 DS-GVO dürfen Beschäftigte eines Verantwortlichen (bspw. eines Vereins oder Verbands) oder 
eines Auftragsverarbeiters personenbezogene Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiters verarbeiten. 
Ergänzend dazu regelt Art. 32 Abs. 4 DS-GVO, dass der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter Schritte 
unternehmen muss, um sicherzustellen, dass ihm unterstellte Personen (insbesondere seine 
Beschäftigten), die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwort-
lichen oder Auftragsverarbeiters verarbeiten. 
Für den Fall der Auftragsverarbeitung bestimmt Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. b DS-GVO, dass der Auftragsverar-
beiter gewährleisten muss, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Perso-
nen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben (soweit sie nicht einer angemessenen gesetzlichen Verschwie-
genheitspflicht unterliegen). 
Selbst wenn nach dem Wortlaut der DS-GVO nur die Beschäftigten eines Auftragsverarbeiters zu „verpflich-
ten“ sind, trifft diese „verpflichtende Unterrichtung“ inhaltlich auch die Verantwortlichen und ihre Beschäf-
tigten. 
 
Wer muss verpflichtet werden? 
Der Kreis der zu verpflichtenden Personen (die DS-GVO spricht insoweit von „unterstellten natürlichen Per-
sonen“) ist aufgrund der Bedeutung dieser Regelung weit auszulegen. Insbesondere sind ergänzend zum 
regulären Mitarbeiterstamm auch Auszubildende, Praktikanten, Referendare, Leiharbeiter und 
ehrenamtlich Tätige mit einzubeziehen. 
 
Wann muss verpflichtet werden? 
Die Verpflichtung muss bei der Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. Sie sollte daher spätestens am ersten 
Arbeitstag vorgenommen werden. 
 
Wie muss verpflichtet werden? 
Zuständig für die Verpflichtung ist der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter oder ein von diesen Be-
auftragter. Auch wenn die DS-GVO keine bestimmte Form der Verpflichtung vorschreibt, sollte schon aus 
Nachweisgründen ein spezielles Formular verwendet werden, wobei die Verpflichtung schriftlich oder in 
einem elektronischen Format erfolgen kann. 
Zur Verpflichtung gehört auch eine Belehrung über die sich ergebenden Pflichten. Die Beschäftigten 
sind - möglichst anhand typischer Fälle - darüber zu informieren, was sie in datenschutzrechtlicher Hinsicht 
bei ihrer täglichen Arbeit beachten müssen.  

https://www.lda.bayern.de/media/dsk_kpnr_19_verpflichtungBeschaeftigte.pdf
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Verpflichtung 
zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen 

 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Name Verein 
 
verpflichtet sich, personenbezogene Daten nicht unbefugt zu verarbeiten. Personenbezogene Daten dür-
fen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung vorliegt oder eine gesetzliche Regelung die Ver-
arbeitung erlaubt oder vorschreibt. Die Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten sind zu wahren; sie sind in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO festgelegt und beinhalten im Wesentlichen folgende 
Verpflichtungen: 
 
Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige und faire Weise, und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 

verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 
 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen 

Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden („Zweckbindung“); 
 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige 

Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 
 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen 

Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verar-

beitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 
 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange 

ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist („Speicherbegren-

zung“); 
 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten 

gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor un-

beabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeig-

nete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“). 
 
Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Auch 
(zivilrechtliche) Schadenersatzansprüche können sich aus schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflich-
tung ergeben. 
 
Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter. 
 
Ich bestätige diese Verpflichtung. 
 

Der Verein bestätigt, dass die sich verpflichtende Per-
son berechtigt ist, Mitgliederdaten zu verarbeiten. 

 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift der sich verpflichtenden Person Ort, Datum, Unterschrift(en) des Vereins 


